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2691. Nutzungsplanung Turbenthal (Teilgenehmigung).
Am 2. Mai 1984 setzte die Gemeindeversammlung Turbenthal
die konununale Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss
ist laut Be~eheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissio
nen ein Rekurs hängig. Mit Schreiben vom 12. Juni 1984 er
sucht der Gemeinderat Turbenthal um die Genehmigung der
kommunalen Nutzungsplanung.

Die Bau- und Zonenordnung entspricht dem mit RRB
Nr. 2042/1983 genehmigten kommunalen Gesamtplan. Sie
wurde von der Baudirektion vorgeprüft und mit Ausnahme
der nachstehenden Neueinzonung für recht- und zweckmässig
befunden.

Der Weiler Tablat liegt gemäss kantonalem Gesamtplan
im Landwirtsehaftsgebiet. Eine Einzonung in die Kernzone
ist möglich, sofern die Zonengrenzen die Rleinsiedlung eng
umfassen und keine über den bestehenden Siedlungsumfang
hinausgreifende bauliche Entwicklung ermöglicht wird. Im
Vorprüfungsverfahren wurde darauf hingewiesen, dass die in
Tablat vorgesehenen Einzouungen das zulässige Mass über
steigen würden; die Kernzone sei auf die überbauten Flächen
zu beschränken. Die Gemeinde Turbeuthal hat diesen Hin
weis nur teilweise berücksichtigt. Die Einzonung unüberbau
ter Hauglagen östlich der Liegenschaften Vers.-Nrn. 1013 bis
1023 kann nicht genehmigt werden. Die Baudirektion hat
diese Fläche in die kantonale Landwirtsehaftszoue einzube
ziehen; die massgebliche Zonengrenze ergibt sieh aus dem
Plan der kantonalen und regionalen Nutzungszonen.

Der bei der Baurekurskommission hängige Rekurs be
trifft die Parzelle Kat.-Nr. 271 «Kanalwiesen», die entgegen
dem Wunsch des Grundeigentümers nicht in die Bauzone
einbezogen wurde. Da die Gemeinde Turbeuthal für diese
Parzelle keine Anordnungen getroffen hat, kann der Ge
meindeversammlungsbesehluss genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regieruugsrat

1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Turbeuthal
vom 2. Mai 1984 betreffend Festsetzung der kommunalen
Nutzungsplanung wird unter Vorbehalt von Dispositiv II ge
nehmigt.

II. Der Einbezug unüberbauter Hanglagen östlich der
Liegenschaften Vers.-Nru. 1013—1023 in Tablat in die Kern-
zone wird nicht genehmigt. Die massgebliche Zonengrenze
ergibt sieh aus dem Plan der kantonalen und regionalen Nut
zungszouen.

III. Der Gemeinderat Turbenthal wird eingeladen, Dis
positiv Ziffern 1 und II gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich be
kanutzugebeu.



TV. Mitteilung an den Gemeinderat Turbenthal (unter
Rücksendung je eines mit dem Genehmigungsvermerk ver
sehenen Exemplars der Bauordnung, des Zonenpians, der
Kernzonenpläne Turbenthal und Hutzikon, der Ergänzungs
pläne Aussiehtsschutz Sonnenberg und Hermetsbüel, der Er
gänzungspläne Nrn. 1—10 Wald- und Gewässerabstandsli
nien, des Erschliessungsplans und des Berichts zum Er
schliessungsplan sowie mit dem Ersuchen, der Baudirektion
25 Exemplare der gedruckten Bauordnung mit Zoncnplan
zuzustellen), das Vcrwaltungsgcricht, die Kanzlei der Baurc
kurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zürich, den 11. Juli 1984

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschrcibcr:

Roggwiller


